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://: Zustimmung mit Änderung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 13.0779.01 vom 28. Mai 2013 sowie in den Bericht der Wirtschafts- 
und Abgabekommission Nr. 13.0779.02 vom 18. September 2013, beschliesst: 
 
I. 

 
Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 wird wie folgt 
geändert:  
 
§ 24 lit. f erhält folgende neue Fassung: 

 

f) die einzelnen Gewinne von über 1'000 Franken aus einer Lotterie oder einer lotte-
rieähnlichen Veranstaltung. 

 
§ 25 erhält folgende neue lit. l beigefügt: 

 

l) die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1'000 Franken aus einer Lotterie 
oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung. 

 
§ 32 erhält folgenden neuen Abs. 3 beigefügt: 

 
3 Von den einzelnen Gewinnen aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltungen  
(§ 24 lit. f) werden 5 Prozent als Einsatzkosten abgezogen. 
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§ 35 Abs.1 lit. e erhält folgende neue Fassung: 

 

e) 30'000 Franken für Alleinstehende mit eigenem Haushalt, sofern sie allein mit 
min- derjährigen, erwerbsunfähigen oder der beruflichen Ausbildung obliegenden 
Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und an deren Unterhalt zur Hauptsache 
beitragen; 

 
§ 37 Abs.1 und 2 erhalten folgende neue Fassung: 

 
1 Die Folgen der kalten Progression werden jährlich durch Anpassung der Abzüge 
gemäss §§ 27 Abs. 2, 32 Abs. 1 lit. g, i, j und Abs. 2 sowie 35 Abs. 1 lit. a bis f und 
lit. h und der Tarifstufen gemäss § 36 an die Teuerung ausgeglichen.  
2 Massgebend für die Berechnung der Teuerung ist jeweils der Stand des Basler 
Indexes der Konsumentenpreise am 30. Juni des der Steuerperiode vorangehenden 
Kalenderjahres. Die indexierten Abzüge und Tarifstufen sind auf 100 Franken auf- 
und abzurunden. Die Anpassung der Abzüge und Tarifstufen erfolgt bei einem 
Ausgleich nicht auf der Basis der   gerundeten, sondern nach Massgabe der 
indexierten effektiven Beträge. Bei negativem Teuerungsverlauf erfolgt keine 
Anpassung; der auf eine negative Teuerung folgende Ausgleich ist auf der Basis 
des letzten Ausgleichs vorzunehmen. 

 
 
§ 154 erhält folgende neue Fassung: 

 
1 Schenkungen, Erbvorbezüge und sonstige Zuwendungen unter Lebenden sind von 
den Parteien innert 30 Tagen, spätestens aber mit der Steuererklärung für die 
Einkommens- und Vermögenssteuer des Schenkungsjahres zu deklarieren. 

 
§ 201 erhält folgende neue Fassung: 

 

 § 201. a) Voraussetzungen 
 
 

1 Der steuerpflichtigen Person, für die infolge einer Notlage die Zahlung der Steuern, 
Zinsen oder Verfahrenskosten eine grosse Härte bedeuten würde, können die 
geschuldeten Beträge ganz oder teilweise erlassen werden. Bussen und damit 
zusammenhängende Nachsteuern können nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen erlassen werden. 

 
2 Eine Notlage liegt vor, wenn der geschuldete Betrag in einem Missverhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der steuerpflichtigen Person steht. Bei 
natürlichen Personen ist ein Missverhältnis insbesondere dann gegeben, wenn die 
Steuerschuld trotz Einschränkung der Lebenshaltungskosten auf das 
Existenzminimum in absehbarer Zeit nicht vollumfänglich beglichen werden kann. 

 
Es werden folgende neue §§ 201a und 201b eingefügt: 

 

 § 201a. b) Ausschlussgründe 
 

1 Von einem vollständigen oder teilweisen Erlass kann insbesondere abgesehen 
werden, wenn die steuerpflichtige Person: 

 a) ihre Pflichten im Veranlagungsverfahren schwerwiegend oder wiederholt verletzt 
 hat; 

b) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuerforderung trotz verfügbarer Mittel weder 
Zahlungen leistet noch Rücklagen vornimmt;  



- 3 - 

CONVERT_16be2a15d7d744519d4bce5264385a51.doc  

c) die mangelnde Leistungsfähigkeit durch freiwilligen Verzicht auf Einkommen oder 
Vermögen ohne wichtigen Grund, durch übersetzte Lebenshaltung oder dergleichen 
absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat; 

d) während des Beurteilungszeitraums andere gleichrangige Gläubiger oder Gläubi- 
gerinnen bevorzugt behandelt hat;  

e) überschuldet ist und ein Erlass vorab ihren übrigen Gläubigern und 
Gläubigerinnen zugute kommen würde. 

 
 § 201b. c) Verfahren 
 

1 Zuständig für die Behandlung von Gesuchen um Steuererlass ist die 
Steuerverwaltung. Der Regierungsrat bestimmt, ab welchem Erlassbetrag der 
Entscheid der Steuerverwaltung der Genehmigung durch das Finanzdepartement 
bedarf.  
2 Gesuche um Steuererlass müssen schriftlich und begründet sein und die nötigen 
Beweismittel enthalten. 

 
3 Ein Gesuch um Steuererlass hemmt den Steuerbezug nicht.  

 
4 Auf ein Erlassgesuch, das nicht begründet ist oder erst nach Zustellung des Zah- 

 lungsbefehls (Art. 38 Abs. 2 SchKG) eingereicht wird, tritt die Steuerverwaltung 
nicht ein. 
 
§ 234 erhält folgenden neuen Abs. 25 beigefügt: 

 
25 Die Änderungen und Ergänzungen gemäss Grossratsbeschluss vom 
23. Oktober 2013 werden erstmals für die Steuern der Steuerperiode 2014 
anwendbar. Vorbehalten bleiben die Änderungen gemäss §§ 201 bis 201b, welche 
für alle nach Inkrafttreten des Grossratsbeschlusses gestellten Erlassgesuche 
anwendbar sind. 

 
Nach § 239b werden folgender neuer Zwischentitel 6b sowie § 239c eingefügt: 

 

 6b. Ausgleich der kalten Progression 
 
 § 239c. 
 

1 Für die Steuerperiode 2014 erfolgt der Ausgleich der kalten Progression nach 
Massgabe der vom 30. Juni 2008 bis 30. Juni 2013 eingetretenen Teuerung. 
 
 

II. 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird mit Eintritt 
ihrer Rechtskraft wirksam.  

 


